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Prozeß ruft ach eInem Wand«ei 1Im Aufbau der bürgerlichen Rechtsordnung.
Das aber ıst nicht NUur e1n Anliegen Juristischer Natur, nicht 1Ur mıiıt wirt-
schaftlich-sozialen un: finanziellen Nützlichkeitserwägungen verknüpft,
greift auch’ in die Grundlagen des weltanschaulichen Autbaus.

Soll die Lösung einigermaßen zufriedenstellen, bedarf CS5, besonders
In einem weltanschaulich gxespaltenen, sozial und wirtschaftlich notleidenden
Volk, kluger Umssicht un Maßhaltung11.

Das schwedische Gesetz ber Religionsfreiheit
Von HORNUNG SJ

Am Januar 19592 trat Schweden das (Gesetz für KReligionsfreiheit
Kraflt, das 1951 VO Reichstag un: annn VO der allgemeinen schwedischen
Kirchenversammlung aNnSs CHNOMIME worden War. Das Gesetz bringt eine
Entwicklung Abschlußß, die wenı1gstens theoretisch schon 18309 ın dem
Grundgesetz des schwedischen Staates („Regeringsform“‘ 16) eingesetzt
hatte ‚‚Der König darf nıemand (GGewissen zwıingen oder zwingen
Jassen, sondern mu{fß einen jeden der freien Ausübung sSeINeT KReligion
schützen, sowelt jener dadurch nıichtdie öftfentliche uhe stort der allge-
me1lnes Argernis erregt.“

Daß der 1eTr ausgesprochene Grundsatz der Keligionsfreiheit nNnUu endlich
gesetzlich geregelt wurde, ist nıcht etwa ein Erfolg der verschwindenden
katholischen Minderheit auftf tausend schwedische Staatsbürger kommt
och nicht e1in Katholik Selbst die Gesamtheit derer, die nıcht der schwe-
dischen Kirche angehören, konnte einen entscheidenden Einfluf£ß nıcht a
üben;: gehörten doch ach der etzten Volkszählung mıt religionsstatistil-
schen Angaben (1950) 16888  — Staatsbürger 0, Prozent) nıcht der
schwedischen Kirche Dafß die eUuUCc Gesetzgebung zustande kam, ıst
neben den jahrzehntelangen Bemühungen der freikirchlichen Gruppen, die
bisher ormell innerhalbh der schwedischen Kirche verblieben art  b} und
der atheistischen Freidenker, - ohl der schwedischen Kirche selbst ZUZ

schreiben, in der SEWISSE “he c ale Strömungen SOW1€e die Rücksicht auft die
eben genannten freikirchlichen un freidenkerischen Bevölkerungsgruppen

einer Besinnung auf den lutherischen Grundsatz subjektiver Glaubens-
freiheit ührten.

Zunächst eın kurzer geschichtlicher Rückblick achdem die Reformation
k_irchenp olitisch 1527 (Reichstag Västeräs:;: Bruch muıiıt Hom; Konfiskation

11 In eiInem folgenden Beitrag sollen die allgemeinen Grundsätze aufgestellt un be-
sprochen werden, die, aus der Natur der Dinge und AUuSs der Lehre der Offenbarung abge-Jeitet, die Durchführung einer Gleichberechtigung VO  - Mann und Krau bestimmen sollten.
Daran wird S1C  h iıne Überprüfun der bisherigen Gesetzestexte mıiıt den entsptechendeyLösungsversuchen anschließen.
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der Kirchengüter) un!: dogmatisch 159  J (Uppsala Annahme der Confessio
Augustana;) endgültig übernommen WAar wurden durch den Reichstag VO  -

159 alle Katholiken des Landes VeErwWwIESECHN Wie vollständig der B ıT
der Vergangenheit War geht daraus hervor, da{fs 6S heute nicht C£1INC CINZISC
schwedische Familie gibt die sich aus der vorreformatorischen eıt 398068

halb des Landes katholisch erhalten hat Die jetz lebenden katholischen
Schweden sind entweder Nachkommen eingewanderter katholischer Aus-
länder oder Konvertiten der deren Machkommen AaUS höchstens TEL Ge-
neratiıonen Ausgenommen VO  —_ der allgemeinen Ausweisung MNUur die
Gesandten CLINLS CI katholischer Länder s 16 erhielten auch Erlaubnis,
CISENCN Hause Gottesdienst halten dem jedoch NUr die Hausvsenossen
teilnehmen durften Die Unduldsamkeit erstreckte sich nicht NUrTr auf die
Katholiken sondern gleicher W eise auf Kalviner und /7winelianer
wäar CS schwedischen tudenten verboten „papistischen, jesultischen
oder kalvinischen Akademien“‘ studieren, Verbot, das durch kirch-
liche un staatliche Kontrolle lange eıt hindurch wirksam überwacht
wurde.

Im Jahrhundert bahnte sıich durch die wirtschaftlichen Beziehungen
MIT dem Ausland un durch rationalistische Einflüsse Kontinent her
z eLwAas freiere Auffassung Als das ‚„‚Manufakturkontor“‘ (ein Vorläu-
fer uUNsSeTeET Handelskammer) Jahre 741 die den englischen reformier-
ten un anglikanischen Textilarbeitern zuerkannte Duldung uch Für die
katholischen Ausländer erwirken wollte, wurde dieses suchen abeoelehnt
39  € 6S uch scheinen könnte, da{fß der Vorschlag keine Gefahr un!: kein
Abenteuer mıt siıch bringt, da die Zusammenkünfte dieser Arbeiter und der
Gottesdienst besonderem Raum und unter öffentlicher Aufsicht VOT sich
gehen würde. och 1st kaum erwarten, da{fß mıiıt der Zeit nıcht Mißbrauch
und Unordnung vorkommen würde.‘‘

Tatsächlich wäar schon „Mißbrauch und Unordnung” vorgekommen. |Mıt-
ten Stockholm, wurde ı Jahre 1747 bekannt, atte schwedischer
raf auf SC 111CII Grundstück S katholische Kapelle gebaut, un die Ge-
sandtschaftskapläne hatten siıch entsr> ıhren Dienstvorschriften seelsorg-
lich außerhalb des ihnen anvertirauten Personenkreises betätigt. Kıs wurde
S strenge Untersuchung angeordnet und die Wachsamkeit gegenüber der
katholischen Kirche erhöht. Die Kapelle wurde vermutlich bald wieder
abgerissen.

Die wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen führten jedoch ELEF

auch {für die Katholiken gunstıgeren allgemeinen Gesetzgebung SOSC
nannten Toleranzedikt“ VO Jahre 1781 Ausländern und ihren VNach-
kommen wurde das Bekenntnis un die Ausübung C116 VO Luthertum
abweichenden Konfession gestattet Ihre (3emeinden konnten VO König
anerkannt werden Sie durften Kirchen erbauen und ihre Kinder der CL  -
N1e  —_ Religion unterrichten lassen FKür die schwedischen Mitbürger jedoch
hlieh jeder Besuch remden Gottesdienstes verboten Glaubensabfall
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wurde mıiıt Landesverweisung und Vermögenseinziehung bestraft Den
heimischen freikirchlichen Strömungen hatte schon 1726 das ‚„„‚Konventikel-
plakat‘“ vorläufiges nde gesetzt. Erst 13538 wurde gemildert.

Das Toleranzedikt gestattete, da{fßs katholischer Priester sich als Seel-
SOTSCI die ı ande verstreuten katholischen Ausländer niıederließ Im
Jahre 83 kam der erste Apostolische Vikar, Nikolaus ÖOster, ach Stock-
holm, z katholische Gemeinde errichtete. Die für Schweden (und
Norwegen) erste katholische Kirche nach der Reformation wurde ETST 1837
gebaut, die St Kugeniakirche i Stockholm. Sie Wäar das Werk der schwe-
dischen Königin Josefine, geborene Prinzessin Beauharnais-Leuchtenberg,
uUun: ihres Beichtvaters, des Apostolischen Vikars Laurentius Studach, e1N€es

Schweizers, der hei Johann Michael Sailer studiert hattel
Als Jahre 1859 mehrere europäische Fürstenhäuser ihren Unwillen

über die Landesverweisung VON sechs schwedischen Frauen WESCH ihres.
UÜbertritts ZU Katholizismus kundtaten, gab 1860 S vorläufige Verord-
NUunNnS un: 187 „Dissenterlag“ (Gesetz Andersgläubige) den
schw edischen Bürgern die Möglichkeit VO  — der Staatskirche S andere
christliche Glaubensgemeinschaft überzutreten Den VO König anerkann-
ten Konfessionen (dazu zählten ach un ach Katholiken, Anglikaner,
Methodisten Orthodoxe, Reformierte un: andere) Wäar das Recht öffent-
Licher Religionsausübung zugesichert. Jedoch blieb der Austritt Aaus der
Staatskirche hne gleichzeitigen Übertritt S andere christliche Kon-
fession unmöglıch. -

Durch das „Dissenterlag“‘ konnte der Katholizismus rechtlich unter den
Schweden wieder Fuß fassen. Tatsächlich wWäar aber die Abneigung \  >]  ESCNH
ıhn durch die mehr als dreihundertjährige Entfremdung, durch nationale
Vorurteile, Krziehung und Unterricht grofß geworden, dafß CS für lanve
Jahrzehnte und noch bis die Gegenwart 1N€eın vielen unmöglich W:
sich katholischem Glauben und eben I1VOFeL  eNOomMMEN nähern

Die durch das Dissenterlag geschaffene Kechtslage W: wen uch nıicht
ideal doch nıcht durchaus ungunstig So hatte Au Beispiel die VOrLr dem
katholischen Pfarrer geschlossene Ehe zivile KRechtsfolgen Da{is der katho-
lischen kirchlichen Ehe Verkündigung der protestantischen Pfarr-
kirche vorhergehen mußfßte (und mufß), mochte hingehen, da das staatskirch-
liche Pfarramt praktisch die Stelle z zivilen Standesamtes einnımmt.
Am Sonntag ach dem Fronleichnamsfest zıeht bereits seıit Jahren
die Sakramentsprozession C1LNeN kurzen Weg durch Stockholm SCHAUET
den Häuserblock Kirche Süden der Stadt S Freiheit auf die
die Katholiken CcC1Nem Gro(fteil Hollands bislang vergeblich hoffen.

Trotzdem blieb och manche Krschwerung übrig So mu[ßfste der Übertritt
ZU Katholizismus zweimal beim lutherischen Pfarrer angemeldet werden,

Eine gute Darstellung der Wiederaufrichtung des Katholizismus Schweden
Jahrhundert findet sıch 1891 dem Buche VOIL Dr. Robert Braun: ‚„Josefine VO Schweden‘‘.

Amandus-- Verlag. Wien
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Das chei ber gionsfreihe
der Praxis nicht angenehm wWAäar Etliche höhere Staatsstellen,

eLiwa 16 Ministerposten Mitgliedern der Staatskirche vorbehalten
Die Zulassung als Volkschullehrer un CIMMSCH anderen Erzieherberufen
setzten das lutherische Bekenntnis VOTAauUsSs Dazu kam noch C1INe Reihe
derer Benachteiligungen das Verbot der Krrichtung VOoIl Klöstern, das
bot des Besuchs katholischer Schulen für nichtkatholische Kinder Auch u

un«)d 1STE der Kigentumserw erD de1 katholischen Gemeinden jedem Kinzel-
fall VO  am C111} rlaubnis der königlichen Regierung abhängıig

Mit ähnlichen, freilich praktisch leichter lösbaren Problemen hatten auch
andere christliche Glaubensgemeinschaften kämpfen Die Freikirchen
hingegen, die sich den etzten hundert Jahren stark differenziert natten,
verlangten durchweg nicht den Austritt aQus der schwedischen Kirche,
ihr zahlenmäßiges Wachstum erleichterte und ihnen Jetz die Macht ZUTr

Durchsetzung der religiösen Hreiheit gab zumal auch der schwedischen
Kirche daran gelegen W. sich VO' diesem Fremdkörper befreien

Die Neuordnung durch das (Zesetz für Religionsfreiheit
Das Cue Gesetz gibt jedem schwedischen Staatsbürger das Recht se1iNe

Keligion frei auszuüben und sich diesem Zweck mi1t anderen samm en -
zuschließen. uch steht dem einzelnen fre  1 sich außerhalb jeder reli-
S105CH Gemeinschaft stellen.

Damit ıst Tolgenschwerer Schritt etan Die Säkularisation der Staats-
kirche, die bisher immerhin och S relig1iöse Würde besafs, ist gesetzlich
festgelegt ast alle folgenden Bestimmungen sind NUr die nähere Durch-

und Auswirkung dieser Grundeinstellung der Anpassung Il

die konkrete Lage Lande Zum ers Mal erhalten die verschiedenen
religiösen Bekenntnisse z Gleichberechtigung Vor allem ber wird auch
der Atheismus offiziell anerkannt alß das GR+f och nicht allen Forderun-
sch gerecht geworden IST wird VO  — Vertretern aller Richtungen zugegeben
Die Gesetzgebung bedarf CIM organischen W eiterentwicklung

Zunächst wird die Mitglieds cha ft der schwedischen Kirche bestimmt
Kinder, deren Eltern der deren C1LiNer Elternteil der schwedischen Kirche
angehören, werden durch die Geburt deren Mitglieder, falls nıcht binnen
sechs Wochen der gegenteilige Wille der Eltern der des Erziehungsbe-
rechtigten beim Iutherischen Pfarramt ausgedrückt wird oder 5 VO  —

Zeugen beglaubigte Abmachune deı Eltern aus der eıt VOT der Eheschlie-
Bune oder VOL der Geburt des Kindes vorliegt, ach der das nıicht der
schwedischen Kirche angehören soll Außerdem annn die Mitgliedschaft
durch einfache Anmeldung beim Pfarrer erworben werden Jugendliche
zwischen un Jahren können jedoch DUr dann VO ziehunessbe-
rechtigten angemeldet werden, WE s ]C selbst ZUSs

Die Taufe IST SOMı für die Mitoliedschaft der schwedischen Kirche
nıcht entscheidend ‚„Die Taufe mu{fß als e1N6 reliex1öse Angelegenheit be-
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Peter Hornung
trachtet werden un dartf nicht eine unbedingte Voraussetzung für die Mit-
gliedschaft der Kirche ausmachen.‘‘ (Justizminister Zetterberg). Die
Domkapitel melden ın dieser Frage Wäar Bedenken d da dıe Taufe die
normale Voraussetzung für die Mitgliedschaft der Kirche sel; jedoch
wollen S16 die Taufe nicht als unbedingte Forderung für den Eintritt auf-
stellen, W1€ denn auch ein Ungetaufter durchaus als Mitglied der Staats-
kirche betrachtet werden onne Auf der gleichen Linie hegt C: wenn eın
Pfarrer der schwedischen Kirche In einer ötffentlichen Diskussion Januar
195272 Uppsala gegenüber den Forderungen eines Baptisten die Taufe
lediglich als eıne Segnung darstellte, die die Kirche den Kindern gebe.

Der Austritt AUs der schwedischen Kırche wird ach dem GRf durch
eine einmalıge persönliche und mündliche Abmeldung beim Pfarrgeistlichen
bewirkt. Dabei braucht nıicht angegeben werden, welche andere Reli-
gionsgemeinschaft IT übertritt; uch darf der Pfarrgeistliche, der die Ab-
meldung entgegennımmt, keinen Versuch einer Beeinflussung unterneh-
IN  S Jugendliche unter Jahre werden durch den Krziehungsberechtig-
ten abgemeldet; falls S1e über Jahre alt sınd, dann, wenNnn s1e selbst
damit einverstanden sind

Zum erstenmal ist Schweden möglich, die schwedische Kirche
verlassen, hne eine andere Religionsgemeinschaft überzutreten. Erst

durch das GR{f gibt die Juristische Möglichkeit, Atheist oder konfessions-
los Se1inN

In weıterer Ausführung des Prinzips der Religionsfreiheit wird auch die
Stellung der Beamten behandelt Die bisherige Ordnung, nach der Mi-
nisterposten, Volksschullehrer und andere Berufte die Mitgliedschaft der
schwedischen Kirche gebunden D kann nicht VO einem einzelnen
Reichstag abgeändert werden, da S16 teilweise der Grundverfassung VCOCILI -

ankert ıst Ks mu{ vielmehr eın ausgearbeiteter Anderungsvorschlag einem
NECUCH Keichstag (1953) vorgelegt werden, bevor rechtskräftig wird. Die
Regelung geht dahın, die Beamtenstellungen VO  — jedem religiösen Bekennt-
nNn1ısS unabhängig machen. Abgesehen Vo  — der Verpflichtung für den König,
der schwedischen Kirche anzugehören, wird eine Ausnahme 1U  — gemacht
für den Posten jenes Ministerialrats, der die kirchlichen Angelegenheiten
entscheidet. Bezüglich der 1 heologieprofessoren, Religionslehrer und Volks-
schullehrer wurde bisher 1Ur eine allgemeine Formulierung gefunden,
deren Anpassung auftf grolse Schwierigkeiten stofßsen wird.

In der Frage der Eheschliefßung bringt das Gesetz eine NEUC. Grund-
satze. Ks bestand schon lange die Möglichkeit ıner Tein bürgerlichen Irau-

der einer kirchlichen Eheschliefßung einer der Konfessionen, deren
Eheschließung VO König zivilrechtliche Folgen zuerkannt WwWäaren (Katho-
liken, Anglikaner, Reformierte und andere). Die CUuU«c Gesetzgebung gibt
der Regierung die Möglichkeit, auch den Freidenkern gleiches Eheschlie-
Bungsrecht gewähren. Bisher die Methodisten die eiNzZIge frei-
kirchliche Gruppe, die eın solches Privileg besaflß
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Die auch VO  S den Baptisten unterstutzte Forderung der Radikalen ach

‚lr obligatorischen Zivilehe wurde mi1t der Begründung abgewliesen, dafß
TOLZ der bisher bestehenden gesetzlichen Möglichkeit 106er TE. ZIVilen Ehe-
schließune Nu  . G Prozent der Brautleute davon Gebrauch gemacht hät-
ten iıne obligatorische Kinführung der Zivilehe stelle SOMIT 1U  _ C116
NOLLCS Belastung der einzelnen und des Staatsapparates dar

In der weliteren Behandlung der Frage erorterte die Kirchenversammlung
W1IC schon vorher der Keichstag en Problem das die schwedische Kırche
schon lange beschäftigt Ist der Geistliche verpflichtet C1I1 Brautpaar
trauen, WCI1LN eıl oder beide Teile 6eINer vOraussSseSANSCHNEN Ehe 5C-
schieden sind ? Die staatliche Dienstvorschrift ZWINOST den Geistlichen der
schwedischen Kirche azu Jedoch haben sich vereinzelten Fällen (Geist-
liche A4AUs Gewissensgründen un unter Berufung auf die Heilire Schrift g_
weıgert Sie wurden Prozesse verwickelt die der Anla{fß weitgsehenden
staatlichen un kirchlichen Untersuchungen ber diese Frage WI1IC ber das
Verhältnis VO  — Staat und Kirche überhaupt geworden sind KEine endgültige
Lösung IST och nıicht gefunden Die Kirchenversammlune beauftragte
eiINeN Sonderausschuß mıft der Bearbeitung der Frage Vorläufig bleibt jeder
Geistliche der schwedischen Kirche verpflichtet C C1i19CE1EN Pfarrange-
hörigen, das heißt Brautpaare, VO enen zumıindest C111 el Mitglied SCLILCE
Gemeinde I1ST trauen, sofern eln Ehehindernis vorliegt Dabei anulliert
eC1N6 bürgerliche Scheidung Cn vorausgegangene kirchlich geschlossene Ehe.

ıne Kingabe, die begehrte, den einzelnen Geistlichen die Entscheidung
selbst überlassen. welchen Fällen geschiedene Personen irauen will
un: welchen Fällen nıcht wurde VO Justizminister mMIt dem Bemerken
zurückgewiesen da{fs das Gesetz dem istlichen e1in Recht c1ibt die reli-
S105CH oder moralischen Voraussetzungen der Kontrahenten beurteilen
Eine solche Untersuchung würde zudem den Geistlichen ernste (zZewIis-
senskonflikte un: Schwierigkeiten bringen un!: schließlich würde Irau-
VEr WeE1ISCTUNG S EWISSE Ehen Unrecht qals der christlichen Auffassune
widerstreitend brandmarken Ahnliche Ansichten wurden uch innerhalb.
der Kırchenversammlung vertreten

Unter den anderen Regelungen des (zesetzes IST och die Krave der kirch
ıch Besteuerung VO  a Belang Bisher wurde denjenigen die nicht der
schwedischen Kirche angehörten, Nachlafß VO Prozent cewährt Da
die Kirchensteuer auch die Ausgaben für die standesamtlichen Funktionen
de1r farrämter bestreitet die KRegelung immerhın beoreiflich Auf
Grund eingehender Untersuchungen wurde der Anteil der Kıirchensteuer,
der für die kultischen Zwecke der Staatskirche verwandt wird, auf Pro-
zent berechnet, die jetzt denen, die der schwedischen Kirche nıiıcht ANSE-
hören, erlassen werden.

Hier lag lange eıt hindurch mehr oder WENIS! bewulfst 5 Hemmung
für S gesetzliche Gewährung der Religionsfreiheit: war die Sorge, dafßs
Massenaustritt spürbaren inanziellen Austfall mıt sich bringen werde.
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Der Lösungsvorschlag, be 100 Prozent Besteuerung aller den einzelnen
religiösen Gemeinschaften prozentualen Anteil siıchern, wurde
rückgewiesen, namentlich auch ı Hinblick auftf diejenigen, die sich keiner
Konfession anschließen

Schlieflich kommen dem Punkt GRf der deutlich werden 1äßt
die treibenden Kräfte VO sachlichen und hilfsbereiten

Kinstellung gegenüber der katholischen Kırche geleitet D obwohl
erfreulicherweise auch solche gegeben hat Hier wurde klar dafß das Prinzip
der Keligionsfreiheit tiefsten doch ‚och nicht an CNOMMEN
un ausschließlich katholische Belange geht, wird CS verneınnt. Es handelt
sich en sogenannten Klosterparagraphen.

Wenn das ı ‚„„Dissenterlag‘“‘ verankerte Verbot VO  — Klöstern theoretisch
gefallen Ist deshalb weil sich Schweden gleichzeitig die Europakonven-
t10nNn ZU Schutz der menschlichen Grundrechte und -freiheiten anschloß
Die Aufhebung des Klosterverbotes W: 5 der Fragen wenn nicht diıe
FKrage die Reichstag W der Kirchenversammlung und 881 der
Offentlichkeit bis zuletzt leidenschaftlichsten diskutiert wurde. Sie hat
auch heute och keine endgültige Lösung gefunden

Das letzte Kloster Schweden Vadstena wurde 1595 geschlossen Wenn
NeCUeETET eıt wieder Ordensleute Schweden leben, wirken s ]C alg

Seelsorgsgeistliche der als Schwestern der Krankenpflege, Unterricht
un: dergleichen Eın beschauliches Kloster konnte Schweden hıs Jetzt
nicht wieder errichtet werden [)Das Cu® Gesetz gibt jedoch dem Kö die
Möglichkeit die Errichtung VvOo  x Klöstern gestatten untfer Bedingungen,
die CT aufstellt und denen sich der Keichstag SStellungnahme vorbe-
halten hat, sobald die Krage erstenmal akut wird

Das (GNf SeTZ für den Ordenseintritt Mindestalter VO DE Jahren fest.
Voraussichtlich wird :e1in solches VON Jahren die Profeilßablegunge
langt werden. Sollte sich die Forderung durchsetzen, jede Klostergründung

VO  s eC1iINer bestimmten Zahl schwedischer Staatsbürger befürwortet
werden Wäare jede derartige Gründunz auf lange Sicht praktisch unm:
ich gemacht Ferner 1st staatliches Inspektionsrecht vorgesehen KEnd-
ich gibt das Gesetz dem König das Recht C1MN jedes Kloster aufzuheben,
‚, WECIN e6s offenkundigem Widerstreit den Voraussetzungen geführt
wird unter denen die Krrichtung erlaubt wurde  C6 (GR{f

War früher zuweilen der Vorwurf der Unproduktivität das Schlagwort,
das die Ablehnung der Klöster begründen sollte, hörte Jjetzt andere
Bedenken Die Bindung der Freiheit des einzelnen dürfe keinen gesetzlichen
Schutz erhalten; se1t 400 Jahren habe kein Kloster ı Schweden exıistiert,
IN das Klosterwesen als der TE1NEN evangelischen Lehre und dem
schwedischen Wesen wıderstreitend angesehen werden; liege kein Be-
darf VOrL, un schließlich C166 solche Klöster Propagandazentren des rO
schen. Katholizismus.
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wird dieser Stelle die Fragwürdigkeit des Prinzips der Religions-
freiheit offenbar, zumal die konkreten Korderungen des Staates schon durch
die allgemeine Gesetzgebung gesichert sind: Die Finanzgesetze verhindern
1L unerwünschte Vermögensanhäufung; die Ausländer unterstehen der
Kontrolle durch die Ausländerkommission und können kurzfristig abge-
schoben werden Der eigentlich ‚wunde Punkt drückt sich freilich den
beiden durch überkommene Vorurteile elasteten Stichwörtern der Klo-
sterirage aus Freiheitsberaubung, Propagandazentrum Ia 65 für die
wenigsten der maigebenden Leute möglich 1st sich durch EISECENC Anschau-

119 VO  — der Sinnlosigkeit ihrer Klostervorstellungen überzeugen, werden
diese un CIMNLSC andere Vorstellungen, die sich MI1T dem Worte „Kloster“®
verbinden, och S VWeile lebendig bleiben Dabei macht sich aum J6-
mand klar WIC Iragwürdig die Freiheit den modernen sozialen Ordnungen
des Landes ist och viel WON1ISECT, das für C116 Religionsfreiheit 1St
WEINN die OTM des Klosters nıcht VO  - den Beteiligten gewählt werden kann,
sondern staatlich bestimmt wird

Da ber SESENWATLLIS weder die wirtschaftlichen och SECWISSC andere Vor-
aussetzungen gegeben sind beschauliches Kloster Schweden a

richten können, wird erst spatere Erfahrung ZEILSEN, W1e6 weiıt die staat-
lichen Bedingungen tatsächlich och die Freiheit CLNECIXH klösterlichen Le-
ben geben.

Auswirkungen des G(Gesetzes

Als unmittelbare Nutznießer des GRf sind die Freikirchen anzusehen.
Ihre rechtliche Stellung 1ST wesentlich verbessert worden Die schwedische
Kirche kann 9858  — uch rechtlich nicht mehr die Teikirchlichen Gottesdienste

ihrer Rechtgläubigkeit kontrolLlieren Namentlich Ehegesetzgebung
wird das öffentliche Ansehen der Freikirchen heben Aber uch die Frei-
kirchen sehen das Gesetz nıicht als endgültige Lösung all, VOLr allem nicht ıI
der Schulfrage.

Dabei ist och Sanz unklar, welchem Ausma{fß die Mitglieder der Hrel-
kirchen aus der Staatskirche austreten werden. Die Heilsarmee Zum Beispiel
hat eindeutig erklärt, dafß S1C Ce1INe Glaubensgemeinschaft SC 1 und da{fß SOM1t
für - 1C C1Ne Veranlassung bestehe, die Staatskirche verlassen. Der schwe-
dische Missionsverband (Missionsförbundet) und die „Pfingstfreunde‘” ben
keinen ruck C111 Austritt aus, nıcht die Stellung der Staatskirche
innerhalb des schwedischen Volkes schwächen Die Baptisten dagegen
rechnen sich deutlich als z VO  a der schwedischen Kirche unterschiedene
Glaubensgemeinschaft und schätzen, da{fß Prozent ihrer Mitglieder die
schwedische Kirche verlassen werden Die Methodisten, die schon SeIt
S staatlich anerkannte Glaubensgemeinschaft sind bereits

Prozent ausg»eü‘-eten und halten eiLNeN Austritt VO  - welteren Prozent
möglich Das allgemeine Komitee für freikirchliche Zusammenarbeit
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Peter Hornung
Tat C116 Austritt A falls die schwedische Kirche als Glaubensgemeinschaft
angesehen werden mufß

Hier zeiıgt sich die Bedeutung des Gesetzes auf weıtere Sicht Was bedeu-
tet das GRf für die schwedische Kirche selbst?

Die Fülle der Probleme die schon SeITt CINILSECNHN Jahrzehnten innerhalb und
aufterhalb der schwedischen Kirche diskutiert werden, 1510 sich
Fragen ausdrücken Was hält die schwedische Kirche VO. sich selbst ? Und
In welchem Verhältnis steht S1C ZU schwedischen Staatsmacht?

1STt gewagtes Unternehmen., WENISCH Sätzen 6C1NeN Kragekomplex
zusammenzufassen, ber den sich die führenden Männer der schwedischen
Kirche weder vollständig klar och CLIHS sind. Es gibt innerhalb der
schwedischen Kirche die. e}  O, Variationsbreite VOo  ; liberalem Glaubens-
indifferentismus ber ‘ konservatives echtes Luthertum bis hochkirch-
ichen ‚‚katholisierenden‘“‘ Richtungen.

Die Frage, W16 die schwedische Kirche sich selbst auffaßt, kann mi1t TEL
Worten umschrieben werden Glaubensgemeinschaft Gnadenge -
meıjnschaft Staatsinstitution

Die Auffassung, da{fßs die schwedische Kirche die staatliche Organisation
ZUFTC Kegelung relig1ös Bedürfnisse SC1 findet sich natürlich aum bei den
offiziellen Vertretern kirchlichen Lebens och kommt 616 vereıinzelten.,
aut staatsabsolutistischen Auffassungen gründenden Außerungen hoher un
höchster staatlicher Stellen Z Ausdruck WI1IC eCeNN uch VO  e} radikaler
Seite C1LI1LC. Kinordnung der Kirche den Staatsapparat angestrebt wird oder
NTer der Voraussetzung, da{fßs CS sich bei der schwedischen Kirche CIM

Glaubensgemeinschaft handelt aufz I1rennung VO  e Staat und Kirche hın-
arTbe1te

Gleichzeitig wird VO  a staatlicher Seite z Auffassung vertreten, die
vorsichtiger Weise die. Kigenständigkeit der Kirche gegenüber dem Staat
errı 95-  1e Kirche 1ST CLI1C geistliche Gemeinschaft, C111C Glaubensgemein-
schaft die ihren Ursprung VO:  — den äaltesten christlichen Gemeinden her-
leitet und eTeCN Charakter uıund Wirksamkeit VOl ihrem Bekenntnis be-
ımm wird. In ihrer zentralen religiösen Aufgabe haben die kirchlichen
OÖbrigkeiten uch ach der KReformation z selbständige Stellung CLIHSC-
nommen‘““ (Justizminister Letterberg).

Der Ausdruck „Glaubensgemeinschaft‘‘ stöfst jedoch auf starke Kritik
und wird auch GR{f selbst 19858 sehr verschwommen definiert ‚„‚Unter
Glaubensgemeinschaft 1st ußer der schwedischen Kirche jeder Zusammen-
schluß für relig1öse Wirksamkeit verstanden, ] der Abhaltung VO  e} Gottes-
dienst einbezogen ist  CC 4)

Am Ausdruck ‚„Glaubensgemeinschaf AA SETIZ 10808 die Reflexion der schwe-
dischen Kirche C1M Der Ausschuß für Kirchengesetze der Kirchenver-
mmlune VO  w 1951 formulierte die Auffassung der Kirche dahin, die
schwedische Kırche sSC1 C111C Glaubensgemeinschaft dem Sinne, da S1C

bestimmtes Bekenntnis habe und Verkündigung, Gemeindeordnung
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Das sé:th>dische VGesetz über a  Religiol_qsfneihf;it
und Gemeindeleben VO  a} dem evangelisch-lutherischen Bekenntnis als Jau-
bensform bestimmt sel; nicht jedoch Se1 das persönliche Bekenntnis Be-

Maı ln dingung für die Zugehörigkeit ZU  _- Kirche Die schwedische Kirche stehe
grundsätzlich dem q  Z olk offen un betone die der christlichen Bot-
schaft eigentümliche Wirkkraft

„Aber e6cs mu{ I1LU| klarer werden als vorher, da{fs sS1e wirklich Kirche t,
e1inNne geistliche Gemeinschaft, die durch Wort un Sakrament aufgebaut
wird, un nicht e1INe staatliche Kinrichtung für Religionspflege. Sie ist 1ne€e
Glaubensgemeinschaft. Das bedeutet nicht, da{fßs S1E eın bestimmtes CSDTO-
chenes Bekenntnis ordert VO dem, der iıhr angehören will ; sondern das
bedeutet, da{fß S1e ihrer Wirksamkeit der Botschaft des Wortes un dem
Inhalt ihrer Bekenntnisse treu Se1IN M Hs ıst iıhr erhabener Vorzug,
einfach durch ihre Ordnung Gottes geöffneten Vaterschofß abzubilden‘‘
(Erzbischof Yngve Brilioth einer Radiosendung Neujahrstag 1  I

Dieser Auffassung, die weder den persönlichen Glauben och die Laufe
als unbedingte Voraussetzung der Mitgliedschaft fordert, entspricht auch
die Stellungnahme dem Kirchenbegriftf des 1939 verstorbenen Bischofs
VO.  an Västeräs, Einar Billing, eSSCHN Auffassung schon die Kirchenversamm-
lung 19929 beherrscht hatte und die jetzt VOL allem VOI den Bischöfen Gustav
Aulen (Strägnäs) und Manfred B]örkquist (Stockholm) VeErtLTeteEN wurden.
Danach fa1St sich die schwedische Kırche als den schwedischen Teil der
allgemeinen Kirche auf, der die Schweden das Gefäfß und die Vermitt-
lerin der alle umfassenden zuvorkommenden Gnade Gottes ıst Aus dieser
Gnadengemeinschaft annn - Z W profanrechtlich, nıicht aber 1m eigent-
lichen Sinn austreten Darum steht die schwedische Kirche als Volkskirche
auch jedem offen, der sich ihrer Dienste bedienen will, ohne dals sS1E eiIne
bestimmte Glaubensauffassung des einzelnen ausschliefßen will oder darf

Von 1er aus kann sich für das Verhältnis 7zwischen Kirche und Staat
keine feste Linie ergeben. Die Auftfassung, da{ß die Kırche lediglich eiNe
staatliche Urganısation mıt soz1ial ımd asthetisch ansprechenden traditionel-
len Funktionen sel, kämpft mıt einer aus dem Glauben und einem unmittel-
baren Sendungsbewulßstsein stammenden Auffassung, die die Kirche als
Volkskirche den Staat gebunden weiß, gleichzeitig ber als Gnadenge-
meinschaft ihre Freiheit als unveräußerliche Voraussetzung iıhres Wirkens

verteidigen sucht.
Im Verhältnis VO Staat und. Kirche ist den letzten Jahren einNe

Verschiebung eingetreten, die Z WAaAr tendenzlos erscheinen will, aber immer-
hin zı1emlich deutlich ist Weienn bislang entsprechend der „Regeringsform“
Kirchengesetze VO Könıg und VO Heichstag uıunter Gutheißung der KIir-
chenversammlung erlassen wurden, hat sich den etzten Jahren
Verkehr zwischen Reichstag und Kirchenversammlung e1InNn Sprachge-
brauch herausgebildet. In der Formel „Die KRegierung bittet Gutheißung
durch die Kirchenversammlung“ sind die Stelle VO  — 22Gutheifßune‘““ET  “Ein-
werständnis“, ‚„Zustimmung‘‘ die unklareren usdrücke „Stellungnghme“‚
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„Äuß‚érung“, s ,KenntnisnahrfiCC getreteri } Auf diese Weise wurde eine Reihe
wichtiger Punkte ber die Köpfe der KirchenVersammlüng hinweg verhan-
delt; ZU Beispiel die Gehaltsregelung der Geistlichen un neuerdings
auch die Dienstvorschrift, wodurch Versetzungen, Pensionsalter. Urlaub und
dienstfreie Jage der Geistichen welıtem Maße ohne FEinfhuflß der kirch-
lichen Stellen geregelt werden. Der ZU eil Jaute, aber jedenfalls bisher.
wirkungslose Protest der Geistlichkeit wurde mit der Erklärung beantwor-
tet, 6S handle sich 1er nicht kirchliche, sondern um wirtschaftliche,
verwaltungstechnische oder sonstige Mafßnahmen, die Kirchenversammlung
habe somıt kein Rockht sich einzumischen.

Au{ ähnliche W eise scheint auch die schon erwähnte Traupflicht der
Geistlichen SOWI1Ee die Krage der Weihe un Tätigkeit VON Frauen als Geist-
liche verhandelt werden. Wenn diesen Fällen auch eine Außerung der
Kirchenversammlung gefordert un: e1in kirchlicher Untersuchungsausschufß
eingerichtet wurde, mag die mnerkirchheche Unklarheit un: Unsicherheit
iın den Grundsätzen ohl die Ursache se1in, dafß diese un ähnliche Fragen
weiterhin durch die Schaffung VON Tatsachen erledigt werden.

Da{fß infolgedessen innerhalb der Kirche selbst Stimmen laut werden, 1€
e1INC Irennung VO  —_ Kirche un Staat wünschen, zZeugt für das lebendige
Verantwortungsbewußtsein gegenüher dem Auftrag Christi. Man kann wohl
9 da{fß der Staat wenıger einer solchen Trennung interessiert ist als
di Kirche. Freilich ıst C1INe solche Lösung nicht nicht spruchreif, SOM -
dern sehr bedenklich.

Im übrigen sind die Diskussionen das Verhältnis VO  - Kirche und
Staat, das W €SenNn der Kirche, ihres Priesteramtes un: ihrer Sakramente
bei etlichen Theologen und Laien einer relig1iösen Vertiefung Törderlich,
die ZWAaT u  — selten zu ‚„‚katholisierenden Tendenzen“‘, jedoch gegenüber der
Ns verbreiteten un: materılalistisch lachen Lebensauffassung iner
Stärkung der ehristlichen Substanz führt.

Dieser erhofften qualitativen Verbesserung steht noch kein quahtitativer.
Verlust gegenüber. Das herkömmliche Band zwischen dem bürgerlichen
Leben un der Kirche ist Schweden och stark, als daß der Durch-
schnittsschwede ohne weıteres auf die von der schwedischen Kirche an
botenen Dienste Taufe, Ehe und Begräbnis verzichten würde. Die
große Schar der praktisch Ungläubigen wird Iso die schwedische Kirche
nıicht bald verlassen. Als Zeugnis für die durchgängige Auffassung
dieser FKrage Se1 die freilich eLwWAas überspitzte AÄußerung eines bekannten
schwedischen Kulturkritikers angeführt.

„„Den eisten Menschen ist Sar nicht bewußt, daß S1e6 der Staatskirche angehören. Die
Mitgliedschaft hat die Form einer unschuldigen Impfung in der Kindheit, die später nıe-
mals unangenehm empfunden wurde und nichts verpflichtete. Weshalb sollte jemand,der nıemals gemerkt hat, da{fs eın Gitter existlerte, S1C. 1U plötzlich bemühen, das höflich
geölfinete Tor benutzen?

Die meisten Aenschen haben keine Lust, ine Prüfung ihres Glaubens vorzunehmen.
Sie haben einmal Konfirmationstag das Glaubenshbekenntnis heruntergesagt nd se1t-
dem VELISCSSCH., Sie tassen später die Kirche auf als cLwaS, wäas allzufern lıegt, Eernst
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zu nehmen. Eine Institution, ‘die Z Diefist steht mit Stimmung der Weihnachtenacht, zu

Hochzeiten un Begräbnissen. Kıne alte feine Firma für preiswerte Festdekoration. Sje
kommen sich beim Gedanken iınen Austritt aus der Kirche eın wen1g lächerlich Or.,

Das ısti 50, als protestierte mal  b eLwas, w as nicht gy1ibt; etwa ın dem Stil, als ordere
mäan Menschen auf, feierlich vorzukommen un erklären, da S1€ nıcht mehr länger
den Weihnachtsmann der en Klapperstorch glauben. Die SAaNzec Problemstellung ıımmt
sich für S16 unheilbar veraltet aus.  co a Lagercrantz, iın „Dagens Nyheter“‘‘, Z

Die eigentliéh irchenfeindlichen Elemente jedoch verlieren ]
moralisches Kecht, der schwedischen Kirche verbleiben. Und damıt
verlieren S16 auch die Möglichkeit, weiterhin ihren zersetzenden Einflufß 1n
der Kirche uszuüben. Freilich findet sich 1ın einer „Organisation der Ne-
ligionslosen“ schon eine Gruppe, die GICht 1Ur den Austritt Aaus der Korche
propagıert, sondern qauch die J1 rennung VO  — Kirche und Staat, Kelig1ions-
uınterricht ohne dogmatischen Charakter und andere Puräkü: auf ihr Pro-
STALLLIL) gesetzt hat

Für die Katholiken bedeutet das GR{f £iINe Verbesserung der eSCLZ-
lLichen Gleichstellung und schafftt einigen praktischen Fragen weiıtere
Erleichterungen. Als Schwierigkeit wird auf die Dauer empfunden CI -

den, da{fs durch die protestantischen standesamtlichen Gemeindebücher
keine Möglichkeit mehr besteht, die Lande ebenden Katholiken /Ä C1L-

1assen. Herner gibt och eine Keihe VO  w} W ünschen, die das Prinzip der
Religionsfreiheit nicht DUr generellen Gesetzen, sondern auch den ein-
zeinen Verordnungen und Erlassen, VOLr allem der Schulbehörden, duren-
geführt sehen möchten. Der wesentlichste Punkt, dem die Gesetzgebung
selbhst die Religionsfreiheit nicht durchgeführt hat, ist die Klostergesetz-
gebung. Mit Bedauern steht 11a VOL diesem Bewels des Mangels Sach-
lichkeit und Vernünftigkeit und erwarte eine grundsätzliche Änderung,
Sanz Tl  50  (<  unabhän davon, ob eın konkreter Bedart vorliegt oder nicht.

Seine eigentliche Bedeutung für den Katholizismus Schweden wird das
Gesetz erst auf weite Sicht hın bekommen. Die Tatsache, da{fs eın guter
schwedischer Bürger gleichzeitig auch ein echter Katholik sSeın kann, hat 1U

endlich staatsrechtlichen Ausdruck gefunden. Diese gesellschaftliche un:
politische Rehabilitierung des katholischen Schweden begegnet einem
vereinzelten Punkten sich abzeichnenden Bemühen innerhalb kultur- un
namentlich literaturinteressierter Kreise, dem Katholizismus, den sS1€e alg
Jebendige abendländische Kulturerscheinung NEU entdecken, sachlich 7 hbe-

BCSNCNH. Aus dieser Synthese werden, darf Inan hoffen, ein1ıgen Genera-
tionen günstigere psychologische V oraussetzungen für die Begegnung des
schwedischen Volk@ mıt der katholischen Kirche erwachsen.
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